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XII. Nachtrag zum Polizeigesetz 
 

 

Anträge der vorberatenden Kommission vom 16. Januar 2015 

 

 

Art. 18  Abs. 2:  Sie müssen in der Regel eine Ausbildung zur Sicherheitsassisten-

tin oder zum Sicherheitsassistenten oder eine gleichwertige Aus-

bildung absolviert haben. 

 

 

Art. 18ter:  Streichen. 
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